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Entscheid Verwaltungsgericht, 18.11.2020

Ausseramtliche Kosten, Personalrechtliche Administrativuntersuchung. Da
die Administrativuntersuchung nach herrschender Lehre und
Rechtsprechung kein Verwaltungsverfahren darstellt, gibt es auch keine
Parteien. Die betroffenen Personen bzw. die befragten Personen haben
vielmehr die Stellung von Auskunftspersonen. Sie kbnnen daher auch keine
Parteirechte geltend machen. Deshalb ist nicht vorgesehen, dass in
Administrativuntersuchungen eine Parteientschadigung ausgerichtet wird.
Die Administrativuntersuchung wurde sowohl gegen den Rektor als auch
gegen den Beschwerdefihrer gefihrt. Keine Rolle spielt dabei, dass der
Beschwerdefiihrer die Administrativuntersuchung (auch) gegen sich selbst
beantragt hat. Dem Beschwerdefiihrer steht daher aufgrund des
Gleichbehandlungsgrundsatzes mindestens dieselbe Entschadigung zu, wie
sie die Vorinstanz dem von der Administrativuntersuchung ebenfalls
betroffenen Rekor bezahit hat. Denn die Waffengleichheit in Verbindung mit
der Fiirsorgepflicht erfordert die Gleichbehandlung zweier Angestellter, die
beide in dieselbe Administrativuntersuchung eingebunden sind, deren
Ausgang entweder den einen oder den anderen negativ treffen kann
(Verwaltungsgericht, B 2016/165).

Entscheid vom 18. November 2020
Besetzung

Abteilungsprasident Zirn; Verwaltungsrichterin Reiter und Bietenharder;

Gerichtsschreiberin Blanc Gahwiler
Verfahrensbeteiligte

K.
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Beschwerdefiihrer,

vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Christoph Senti, Christoph Senti AG,

Kriessernstrasse 40, 9450 Altstatten,

gegen

Bildungsdepartement des Kantons St. Gallen, Davidstrasse 31, 9001 St. Gallen,
Vorinstanz,

vertreten durch Rechtsanwalt MLaw Marco Rossetti, rechtsanwélte.og42,
Oberer Graben 42, 9000 St. Gallen,

Gegenstand

Ubernahme von Anwaltskosten in der personalrechtlichen

Administrativuntersuchung

Das Verwaltungsgericht stellt fest:

A.

K.__ war ab 1991 Mathematiklehrer an der Kantonsschule X.__. Von 2001 bis Sommer
2020 war R.__ Rektor der Kantonsschule X.__. Das Arbeitsverhéaltnis mit K.__, welcher
von Februar 2014 bis April 2016 wegen Krankheit arbeitsunfahig war, wurde mit
Schreiben vom 27. April 2016 auf den 31. Juli 2016 gekilindigt. Die Auflésung des
Arbeitsverhaltnisses ist zusammen mit weiteren personalrechtlichen Fragen
Gegenstand eines anderen Verfahrens (vgl. K2015/3, K 2017/3).

B.

Im Zusammenhang mit einem seit lI&ngerer Zeit schwelenden Konflikt an der
Kantonsschule X.__ ersuchte K.__ am 15. September 2014 beim Bildungsdepartement
um Einleitung einer personalrechtlichen Administrativuntersuchung gegen sich selbst
und gegen R.__ (act. 8/3). Die Behandlung des entsprechenden Gesuchs wurde mit
dem Hinweis auf die damals bereits hangigen strafrechtlichen und personalrechtlichen
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Verfahren sistiert (act. 8/6). Nachdem eine vom kantonalen Personalamt angeordnete
vertrauensarztliche Abklarung am 16. September 2014 zum Schluss gekommen war,
zur Wiedererlangung der vollen Arbeitsfahigkeit von K.__ sei eine umfassende
Untersuchung durch eine externe Stelle zwingend (act. 8/7), hob das
Bildungsdepartement am 8. Januar 2015 die Sistierung der Administrativuntersuchung
auf (act. 8/9). Am 19. August 2015 beauftragte das Bildungsdepartement G.__ mit der
Durchfihrung der Administrativuntersuchung gegen R.__ und K.__. Der Auftrag
umfasste die Beantwortung der folgenden Fragen (act. 8/37):

" a) Administrativuntersuchung gegen R.__

= Hat der Rektor der Kantonsschule X.__ mit seinem Flhrungsverhalten gegenUber
K.__ Pflichten aus dem Arbeitsverhéltnis oder andere in diesem Zusammenhang fur
ihn verbindliche Vorschriften (Gesetze, Verordnungen, Richtlinien, Weisungen,

Reglemente usw.) verletzt? Wenn ja, welche?

—= Wie sind die bisherigen Schritte (u.a. Schilerbefragungen, Heftanalyse, Coaching,
...) des Rektors im Zusammenhang mit dem vorliegenden Konflikt bezlglich
Verhaltnismassigkeit und insbesondere Angemessenheit zu beurteilen? Hat er die
Grundsatze der Gestaltung des Arbeitsverhaltnisses im Sinn von Art. 30 ff. PersG
und die Ubrigen in diesem Zusammenhang fur ihn verbindlichen Vorschriften

(Gesetze, Verordnungen, Richtlinien, Weisungen, Reglemente usw.) beachtet?

— Hat der Rektor bei der Auslibung seines gesetzlichen Auftrags (vgl. Art. 22 des
Mittelschulgesetzes [sGS 215.1, abgekirzt: MSG]) die Methodenfreiheit von K.__
(vgl. Art. 56 Abs. 2 MSG) gewahrt? Wenn nein, inwiefern wurde diese verletzt?

b)  Administrativuntersuchung gegen K.__

— Hat K.__ Pflichten aus dem Arbeitsverhéltnis oder andere in diesem Zusammenhang
far ihn verbindliche Vorschriften (Gesetze, Verordnungen, Richtlinien, Weisungen,

Reglemente usw.) verletzt?

— Hat K.__ insbesondere seine Lehr- und Erziehungspflicht (Art. 56 MSG) und die sich
aus dem Berufsauftrag einer Mittelschul-Lehrperson (Art. 57bis MSG und
Weisungen des Erziehungsrates zum Berufsauftrag der Mittelschul-Lehrpersonen
vom 11. Mérz 2009 [SchBI 2009, Nr. 9]) ergebenden Pflichten erftllt?"
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C.

Im Schlussbericht zur Administrativuntersuchung vom 3. April 2016 hielt G.__
zusammengefasst fest, R.__ habe die allgemeine Flrsorgepflicht des Arbeitgebers, die
Geheimhaltungspflicht sowie mehrfach das kantonale Datenschutzgesetz verletzt. R.__
sei jedoch kein Mobbing bzw. Bossing gegen K.__ und aus dienstrechtlicher Sicht kein
Amtsmissbrauch vorzuwerfen. Betreffend K. kam G.__ zum Schluss, dieser habe im
Rahmen seiner Lehrertatigkeit keine Pflichten aus dem Arbeitsverhéltnis im
Allgemeinen verletzt. Er habe jedoch seine Lehr- und Erziehungspflicht sowie die sich
aus dem Berufsauftrag einer Mittelschul-Lehrperson ergebenden Pflichten insoweit
nicht erflllt, als sein Unterricht den sich daraus ergebenden padagogisch-
methodischen Anforderungen und dem Qualitatsleitbild der Kantonsschule X.__ fir
einen erheblichen Teil der Schiiler nicht entsprochen habe (act. 8/57). Mit Schreiben
vom 8. April 2016 informierte das Bildungsdepartement die Parteien tber das Vorliegen
des Schlussberichts und gab ihnen Gelegenheit, sich dazu bis zum 29. April 2016 zu
aussern (act. 8/58-60). In seiner Stellungnahme vom 24. Marz 2015 (recte: 29. April
2016, vgl. act. 8/70) hielt der Rechtsvertreter von K.__ an seinem bereits mit Schreiben
vom 28. Januar 2016 (vgl. act. 8/48) gestellten Antrag auf Ubernahme der
Anwaltskosten fest (act. 8/66). Mit Schreiben vom 2. Juni 2016 teilte das
Bildungsdepartement K.__ den Abschluss der Administrativuntersuchung mit, wobei
sein Gesuch um Ubernahme der Anwaltskosten Gegenstand einer Verfiigung sein
werde (act. 8/72). Am 7. Juli 2016 verflugte das Bildungsdepartement die
ausseramtliche Entschadigung von K.__ flir das Verfahren der
Administrativuntersuchung gegen ihn und R.__ mit CHF 3'000 und Barauslagen von

CHF 120 (pauschal 4 Prozent), zuzlglich Mehrwertsteuer (act 2).

D.

Mit Eingabe seines Rechtsvertreters vom 14. Juli 2016 erhob K.__ (Beschwerdefiihrer)
gegen die Verfigung des Bildungsdepartements (Vorinstanz) Beschwerde beim
Verwaltungsgericht mit dem Antrag, unter Kosten- und Entschadigungsfolgen sei die
angefochtene Verfligung aufzuheben und ihm sei eine dem effektiven Aufwand
entsprechende Anwaltsentschadigung in der Hohe von mindestens CHF 25'849.75
nebst 5 Prozent Zins ab 3. Juni 2016 zu bezahlen. Gleichzeitig ersuchte er um
Vereinigung mit dem sistierten Klageverfahren K 2015/3 bzw. allenfalls — sofern keine

Vereinigung mdglich sei — das vorliegende Verfahren bis zur Wiederaufnahme des
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Verfahrens K 2015/3 ebenfalls zu sistieren (act. 1). Nachdem die Vorinstanz in der
Vernehmlassung vom 31. August 2016 den entsprechenden Prozessantrag des
Beschwerdeflhrers unterstitzt hatte (vgl. act. 7), wurde am 5. September 2016 dem
Sistierungsgesuch entsprochen (act. 9). Mit Schreiben vom 21. Juni 2019 hob der
Abteilungspréasident des Verwaltungsgerichts die Verfahrenssistierung in den Verfahren
K 2015/3, B 2016/165 und K 2017/3 auf unter Hinweis auf die Vereinigung der
Klagefélle und parallele Behandlung des Beschwerdeverfahrens. Gleichzeitig setzte er
dem Beschwerdeflhrer Frist zur Klage- bzw. Beschwerdeergédnzung an (act. 10).
Aufgrund von aussergerichtlichen Einigungsverhandlungen wurde die Frist zur
Ergédnzung der Beschwerde und der Klagen mehrmals, letztmals bis 30. November
2019, erstreckt (act. 20). Mit Eingabe vom 30. November 2019 ergéanzte der
Beschwerdeflhrer die Beschwerde (act. 21). Mit Vernehmlassung vom 14. Februar
2020 beantragte die mittlerweile ebenfalls anwaltlich vertretene Vorinstanz die
vollumfangliche Abweisung der Beschwerde, unter Kosten- und Entschadigungsfolge
zuziglich MwSt (act. 26). Dazu nahm der Beschwerdeflihrer mit Eingabe vom 20. April
2020 Stellung (act. 31). Die Vorinstanz dusserte sich dazu am 7. Juli 2020 (act. 41). Am
22. Oktober 2020 fand zusammen mit den Klageverfahren K 2015/3 und K 2017/3 eine
mundliche 6ffentliche Verhandlung statt (act. 50, 51).

Auf die weiteren Ausfihrungen der Verfahrensbeteiligten und die Akten wird, soweit

wesentlich, in den Erwagungen eingegangen.

Dariiber zieht das Verwaltungsgericht in Erwagung:

1.
(...)

2.

Verfahrensgegenstand ist einzig, ob der Beschwerdefuhrer im Verfahren betreffend
Administrativuntersuchung Anspruch auf eine ausseramtliche Entschadigung hat. Nicht
im vorliegenden Verfahren zu klaren ist, ob der Ersatz der Anwaltskosten als
Schadenersatz vom Staat zu tragen ist. Weiter sind personal- oder strafrechtliche
Massnahmen, die sich allenfalls aus einer Administrativuntersuchung ergeben, auch
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bezlglich ihrer finanziellen Konsequenzen in den entsprechenden Verfahren zu
beurteilen. Soweit sich die Ausfilhrungen des Beschwerdeflhrers auf die parallel
gefuhrten Klageverfahren (K 2015/3; K 2017/3) beziehen, ist darauf ebenfalls nicht
weiter einzugehen.

3.

Der Beschwerdeflihrer verlangt von der Vorinstanz gestitzt auf Art. 31 des
Personalgesetzes (sGS 143.1, PersG) bzw. Art. 13 der Personalverordnung

(sGS 143.11, PersV) den Ersatz der ihm durch den Beizug eines Rechtsanwalts fir die
im Zusammenhang mit der Administrativuntersuchung entstandenen Kosten.

3.1.

Gemass Art. 31 Abs. 1 PersG gewahrt der Kanton rechtliche Unterstiitzung, wenn die
Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter im Zusammenhang mit der Aufgabenerfillung auf
dem Rechtsweg belangt wird und die Beschreitung des Rechtswegs zur Wahrung ihrer
oder seiner Rechte als angemessen erscheint. Art. 13 Abs. 1 PersV wiederholt
zunachst wortlich die Gesetzesbestimmung (lit. a) und weitet die rechtliche
Unterstitzung auf diejenigen Félle aus, bei denen die Rechtsvertretung zum Schutz der
Personlichkeit nach Art. 30 PersG erforderlich ist (lit. b).

Ein denkbares Mittel zum Schutz der Personlichkeit ist die Einleitung einer
Administrativuntersuchung, die der Beschwerdefihrer vorliegend begehrt hat. Die
Administrativuntersuchung ist ein Instrument der Verwaltungsaufsicht. Sie kann laut
Art. 73 Abs. 1 PersG zur Klarung des Sachverhalts eingeleitet werden, wenn
Anhaltspunkte bestehen, dass die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter Pflichten aus dem
Arbeitsverhaltnis verletzt hat. Die abgeschlossene Administrativuntersuchung entbehrt
einer direkten rechtlichen Wirkung, wie sie insbesondere Gerichts- und
Verwaltungsverfahren eigen sind. Es erfolgt keine autoritative Feststellung, Begriindung
oder Aufhebung von Rechten und Pflichten und mithin eréffnet sich kein
Rechtsmittelweg fur die von der Administrativuntersuchung betroffenen Personen,
wenn sie mit einer belastenden Aussage im Bericht konfrontiert sind. Der
Schlussbericht selber ist nach herrschender Lehre und Rechtsprechung keine
anfechtbare Verfligung, auch nicht eine faktische. Er enthdlt hdchstens Anregungen
und Empfehlungen. Die Angaben und Wertungen im Bericht prajudizieren ein laufendes
oder spéateres Disziplinar- oder Strafverfahren nicht. Faktisch hat eine serids geflihrte
Untersuchung jedoch quasi-richterliche Funktion und &hnelt einer gutachterlichen
Beurteilung eigener sachverhaltlicher Abklarungen. Da die Administrativuntersuchung
nach herrschender Lehre und Rechtsprechung kein Verwaltungsverfahren darstellt, gibt
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es auch keine Parteien. Die betroffenen Personen bzw. die befragten Personen haben
vielmehr die Stellung von Auskunftspersonen. Sie kénnen daher auch keine
Parteirechte geltend machen. Deshalb ist nicht vorgesehen, dass in
Administrativuntersuchungen eine Parteientschadigung ausgerichtet wird (M. Joos, in:
Burgi/Blrgi-Schneider, Handbuch Offentliches Personalrecht, Zirich/Basel/Genf 2017,
S. 827 Rz. 125; B. Rudy, Administrativuntersuchungen und ihre dienstrechtlichen
Konsequenzen, in: SVVOR Jahrbuch 2012, S. 124, 132, 136; R. Bacher,
Grundsatzfragen der Administrativuntersuchungen: Probleme und Erfahrungen im
Bund aus der Sicht des Beauftragten, in: B. Ehrenzeller [Hrsg.],
Administrativuntersuchungen in der 6ffentlichen Verwaltung, St. Gallen 1999, S. 11;
Botschaft und Entwurf zum Personalgesetz vom 27. April 2010, ABI 2010 1585 ff.,

S. 1603; Uhlmann/Bukovac, Administrativ- und Disziplinaruntersuchungen, Gutachten
zuhanden der Parlamentarischen Verwaltungskontrolle vom 15. Mai 2019, Rzn. 34, 52
und 90; BVGer A-2191/2019 vom 9. Dezember 2019 E. 4.6.2 mit weiteren Hinweisen).
Zudem stellt sich im Fall von Art. 31 PersG in Verbindung mit Art. 13 Abs. 1 PersV
ohnehin die Frage, ob diese Bestimmungen wirklich auf den Fall einer
Administrativuntersuchung ausgerichtet sind, oder ob sie lediglich Félle erfassen, bei
denen es um die Abwehr von Ansprichen Dritter bzw. die Abwehr von
Personlichkeitsverletzungen durch Dritte geht. In diesem Fall wéren diese
Bestimmungen gar nicht anwendbar. Aus Art. 31 in Verbindung mit Art. 13 Abs. 1
PersV kann der Beschwerdeflhrer somit keinen Anspruch auf Erstattung seiner
Anwaltskosten ableiten.

3.2

Hingegen stellt sich die Frage, ob dem Beschwerdeflhrer nicht aufgrund des
Gleichbehandlungsgrundsatzes mindestens dieselbe Entschadigung zusteht, wie sie
die Vorinstanz R.__ bezahlt hat. Denn die Waffengleichheit in Verbindung mit der
Farsorgepflicht erfordert die Gleichbehandlung zweier Angestellter, die beide in
dieselbe Administrativuntersuchung eingebunden sind, deren Ausgang entweder den
einen oder den anderen negativ treffen kann. Dies ist vorliegend zu bejahen.

3.3.

Zusammenfassend kann deshalb festgehalten werden, dass vorliegend im Grundsatz
eine ausseramtliche Entschadigung fur das Verfahren der Administrativuntersuchung
geschuldet ist, obschon die herrschende Lehre und Rechtsprechung dem Betroffenen
einer Administrativuntersuchung in der Regel keine ausseramtliche Entschadigung
zuerkennen. Die Vorinstanz sprach dem Beschwerdefihrer denn auch gestutzt auf
einer sachgemassen Anwendung von Art. 98 Abs. 2 VRP eine ausseramtliche
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Entschadigung flir das Verfahren der Administrativuntersuchung zu. Zur Begriindung
fUhrte sie im Wesentlichen aus, aufgrund der in der Administrativuntersuchung
festgestellten punktuellen Pflichtverletzungen durch den Rektor der Kantonsschule
X.__, die sich insbesondere auch in einer mangelhaften Flihrung des Personaldossiers
und der damit verbundenen erschwerten Akteneinsicht dusserten, was die Wahrung
der Rechte durch den Beschwerdeflhrer erschwert habe, sei ausnahmsweise eine
teilweise Ubernahme der Anwaltskosten gerechtfertigt. Damit scheint die Vorinstanz
sinngemass eine Beteiligung an den Honorarkosten aus Griinden der Firsorgepflicht
anzuerkennen. Nachdem die mindestens teilweise Ubernahme der Kosten fiir die
Rechtsvertretung fur das Administrativverfahren unbestritten ist, bleibt nachfolgend
Uber die H6he der zu vergltenden Entschadigung zu befinden.

4.

4.1.

Der Beschwerdeflhrer beantragt, die Vorinstanz habe ihm eine dem effektiven
Aufwand entsprechende Anwaltsentschadigung in der H6he von mindestens

CHF 25'849.75 zu bezahlen. Zur Begriindung fuhrt er im Wesentlichen aus, die
Parteientschadigung sei analog zum Strafverfahren zu I6sen. Selbst wenn jedoch auf
die HonO abzustutzen sei, sehe Art. 22 Abs. 2 HonO fir aussergewoéhnlich komplizierte
Verfahren vor, dass das Honorar bis zum Doppelten erhéht werden kénne. Komme
hinzu, dass von den Vorschriften der HonO abgewichen werde drfe, wenn der
Aufwand in krassem Missverhaltnis zum effektiven Aufwand des Rechtsanwalts stehe
(Art. 3 HonO). Zudem seien die Anwaltskosten von R.__ fir die
Administrativuntersuchung durch den Kanton (wohl) vollstédndig GUbernommen worden.
Der Beschwerdeflhrer sei dabei gleich wie R.__ ein langjahriger Angestellter des
Kantons und wie R.__ in die Administrativuntersuchung involviert gewesen, wobei in
Bezug auf die Ubernahme der Anwaltskosten sowohl fiir R.__ als auch den
Beschwerdeflhrer dieselben Regeln gelten wirden (act. 1 Rz. 14, act. 31 Rz. 8b,

Rz. 17).

4.2,

Im Kanton St. Gallen ist die Administrativuntersuchung gesetzlich nur rudimentér
geregelt (im Gegensatz zur Regelung auf Bundesebene, vgl. Art. 27a ff. der
Regierungs- und Verwaltungsorganisationsverordnung, SR 172.010.1, RVOV). Da
spezielle Regeln fur Administrativuntersuchungen fehlen und vorliegend Art. 31 PersG
nicht einschlagig ist, kommen die allgemeinen Grundsétze des
Verwaltungsrechtspflegegesetzes zur Anwendung (vgl. A. Miller, Erfahrungen mit
Administrativuntersuchungen in Stadtverwaltungen, in: Ehrenzeller/Schweizer,
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S. 121 ff., 125; vgl. auch Art. 27g RVOV, welcher auf das Verwaltungsverfahrensgesetz
[SR 172.021, VWVG] verweist). Uberdies sind bei Administrativuntersuchungen
verfassungsrechtliche Prinzipien wie insbesondere der Anspruch auf rechtliches Gehor
gemass Art. 29 Abs. 2 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft
(SR 101, BV), das Gleichheitsgebot oder das Verhaltnismassigkeitsgebot geméss Art. 5
Abs. 2 BV zu beachten (Uhimann/Bukovac, a.a.O., Rz. 37).

Soweit der Beschwerdefuhrer geltend macht, die Parteikosten seien analog zum
Strafverfahren zu erstatten, kann er daraus nichts zu seinen Gunsten herleiten: Das
Honorar im Strafprozess wird wie im Verwaltungsverfahren grundsétzlich ebenfalls als
Pauschale bemessen, wobei in aussergewohnlich aufwendigen Féllen das Honorar um
hdchstens 50 Prozent erhéht werden kann. Lediglich wenn zwischen dem erweiterten
Honorar und den notwendigen Bemuhungen der Rechtsvertretung ein offensichtliches
Missverhaltnis besteht, kann das Honorar nach Zeitaufwand bemessen werden (Art. 10
HonO). Wiirden die Anséatze des Strafprozesses angewendet, wére die
Administrativuntersuchung, welche keiner gerichtlichen Uberpriifung zugénglich ist,
analog des Verfahrens vor Staatsanwaltschaft zu behandeln. Demnach betriige das
Honorar gesttitzt auf Art. 21 Abs. 1 lit. a und Abs. 3 HonO pauschal CHF 500 bis

CHF 5'000 (bzw. um 50 Prozent erhéht CHF 7'500).

4.3.

Anlasslich der mindlichen Verhandlung vom 22. Oktober 2020 gab die Vorinstanz an,
im Zusammenhang mit der Administrativuntersuchung R.__ einen Rechtsvertreter
bestellt zu haben, wobei die angefallenen Anwaltskosten etwa CHF 30'000 betragen
hatten (vgl. act. 51). Die Ungleichbehandlung gegentiber dem Beschwerdeflhrer,
welchem lediglich CHF 3'000 zugesprochen wurde, lasst sich im vorliegenden
Verfahren sachlich nicht rechtfertigen. Die Administrativuntersuchung wurde sowohl
gegen R.__ als auch gegen den Beschwerdeflihrer gefiuhrt. Zu berlicksichtigen ist
dabei, dass bei personenbezogenen Administrativuntersuchungen die Betroffenen
faktisch gezwungen sind, sich anwaltlich vertreten zu lassen, um ihre Interessen
ausreichend wahrnehmen zu kénnen. Die anwaltliche Vertretung setzt dabei nicht erst
im gerichtlichen Verfahren ein, sondern kann beispielsweise bereits bei der
Wahrnehmung des rechtlichen Gehdrs noch vor der definitiven Berichtserstellung
angezeigt sein (Uhimann/Bukovac, a.a.0O., Rz. 90). Keine Rolle spielt dabei, dass der
Beschwerdeflhrer die Administrativuntersuchung (auch) gegen sich selbst beantragt
hat. Die Vorinstanz héalt zudem - zu Recht - fest, dass aus dem Antragsrecht nach
Art. 73 Abs. 2 PersG kein unmittelbarer Anspruch auf Durchflihrung einer
Administrativuntersuchung abgeleitet werden kann. Fir die Einleitung steht der
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zustandigen Behdrden vielmehr ein Ermessensspielraum zu, von welchem die
Vorinstanz in der Folge Gebrauch machte. Im weiteren Gang des
Administrativverfahrens unterschied sich die Stellung des Beschwerdeflhrers denn
auch nicht mehr von derjenigen von R.__. Nicht gefolgt werden kann daher der
Auffassung der Vorinstanz, wonach es an der gleichen Verfahrensstellung der
Beteiligten gefehlt habe (dazu BVGer A-2191/2019 vom 9. Dezember 2019 E. 5.4 mit
Verweis auf E. 4.4.4).

44,

Unter Beachtung aller Umsténde ist dem Beschwerdeflihrer deshalb gleich wie R.__,
gegen den die Administrativuntersuchung ebenfalls gefiihrt wurde, eine dem Aufwand
entsprechende Entschadigung zuzusprechen. Nachdem sich die Anwaltskosten des
Beschwerdeflhrers im Zusammenhang mit der Administrativuntersuchung von R.__ auf
CHF 30'000 beliefen, ist der geltend gemachte Betrag von CHF 25'849.75 nicht zu
beanstanden. Zinsen sind auf ausseramtlichen Entschadigungen nicht geschuldet.
Erst, wenn das Honorar vollstreckt werden muss und sich der Schuldner in Verzug
befindet, ist ein Verzugszins von 5 Prozent geschuldet (vgl. R. Hirt, Die Regelung der
Kosten nach st. gallischem Verwaltungsrechtspflegegesetz, Lachen SZ/St. Gallen
2004, S. 274).

5.

Demnach erkennt das Verwaltungsgericht auf dem Zirkulationsweg zu Recht:

1.

Die Beschwerde wird gutgeheissen. Die Verfigung der Vorinstanz vom 7. Juli 2016
wird bezlglich der Hohe des zuzusprechenden Betrags aufgehoben und die Vorinstanz
wird angewiesen, dem Beschwerdeflhrer einen Betrag von CHF 25'849.75 (inkl.
Barauslagen und Mehrwertsteuer) an die im Zusammenhang mit der
Administrativuntersuchung bei ihm angefallenen Anwaltskosten zu bezahlen.

2.

Die amtlichen Kosten des Beschwerdeverfahrens von CHF 1'500 werden der
Vorinstanz auferlegt. Der vom Beschwerdefihrer geleistete Kostenvorschuss von
CHF 1'500 wird diesem zurilickerstattet.
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3.
Die Vorinstanz entschadigt den Beschwerdeflhrer flr das Beschwerdeverfahren
ausseramtlich mit CHF 4'500 zuztglich 4 % Barauslagen und 7.7 % Mehrwertsteuer.
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	Entscheid Verwaltungsgericht, 18.11.2020
	Ausseramtliche Kosten, Personalrechtliche Administrativuntersuchung. Da die Administrativuntersuchung nach herrschender Lehre und Rechtsprechung kein Verwaltungsverfahren darstellt, gibt es auch keine Parteien. Die betroffenen Personen bzw. die befragten Personen haben vielmehr die Stellung von Auskunftspersonen. Sie können daher auch keine Parteirechte geltend machen. Deshalb ist nicht vorgesehen, dass in Administrativuntersuchungen eine Parteientschädigung ausgerichtet wird. Die Administrativuntersuchung wurde sowohl gegen den Rektor als auch gegen den Beschwerdeführer geführt. Keine Rolle spielt dabei, dass der Beschwerdeführer die Administrativuntersuchung (auch) gegen sich selbst beantragt hat. Dem Beschwerdeführer steht daher aufgrund des Gleichbehandlungsgrundsatzes mindestens dieselbe Entschädigung zu, wie sie die Vorinstanz dem von der Administrativuntersuchung ebenfalls betroffenen Rekor bezahlt hat. Denn die Waffengleichheit in Verbindung mit der Fürsorgepflicht erfordert die Gleichbehandlung zweier Angestellter, die beide in dieselbe Administrativuntersuchung eingebunden sind, deren Ausgang entweder den einen oder den anderen negativ treffen kann (Verwaltungsgericht, B 2016/165).
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